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19. Verordnung: Maxlmakarif für das Rauchfangkehrergewerbe in Wien (Kehrtarif 1968). 

19* [ Tari!:po~t Ar~itsleisrnng 
Verordnung des Landeshauptmannes vom \ rohren und einem Wasserschiff, 
12. Juni 1968, betreffend den Maximaltarif ferner Kessel und sonstige Feue-
für das Raudifangkehrergewerbe in Wien 1 rungen mit einem Ansdtlußwert 

(Kehrtarif 1968). von über 35.000 kcal/h. 

Auf Grund der §§ 51 und 54 der Gewerbe
ordnung wird verordnet: 

§ 1 

V. Kochherde 

Einmalige Reinigung: 

8 Eines Herdes ohne oder mit 

Prciis i('t 
Schilling 

(1) Für Kehrarbeiten dürfen bei Einrechnung 
der Umsatzsteuer samt Zuschlägen hödlstens 
folgende Preise verlangt werden: 

1 Bratrohr . „ . „ „ „ • „ .. , „ 2'10 

Arbciu~immg 

!. Enge Rauch· und Abgasfänge 

Preis ln 
Sd.iiling 

1 Einmalige Reinigung für jedes 
Stück einschließlich der Ent
nahme der Ablagerungen . . . . . . 3 '65 

II. Bastardrauchlänge 

2 Einmalige Reinigung für jedes 

5 

6 

7 

Stück eimmließlich der Ent
nahme der Ablagerungen . . . . . . 6'65 

III. Schlielbare Rauchfänge 

Einmalige Reinigung für jedes 
Stück einschließlich der Ent-
nahme der Ablagerungen ..... . 
Einmaliges Entfernen der Ab
lagerungen von der Rauchfang-
sohle {ohne Durchsteigen des 
Rauchfanges) ..... , ... , , ..... 

IV. Sdiliefbare Rauchf"ange für 
größere Feuerungen 

Einmalige Reinigung 
für jeden Meter: 

Eines Raudifanges mit Steig-
eisen 

Eines Raumfanges ohne Steig-
eisen ...•..... , ............ . 

Eines Raumfanges mit einer 
limten Weite über 150 em ..... 
Größere Feuerungen sind Herde 
mit mehr ab drei Bratrohren 
oder m1t mehr als zwei Brat-

10·00 

2'10 

3'00 

4'90 

7'30 

9 Eines Herdes mit 2 Bratrohren 
oder mit l Bratrohr und 1 Was-
serschiff . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 3'35 

10 Eines Herdes mit 3 Bratrohren 
oder mit 2 Bratrohren und 
1 Wa»ersd>iff „. „ .. „. „ „ „ 4'30 

11 Eines größeren Herdes für jede 
Stunde Arbeitsleistung ..... , . . 35'50 

12 

12. 
13 

14 

15 

16 

VI. Rauchkanäle, Poterien, 
Rauchzüge, Rauch· und 

Abgasrohre 

Einmalige Reinigung: 

Eines gemauerten S<:hliefbaren 
Raumkanals bis zu 1 m• Quer· 
~chnitt für jeden Meter ....... . 
mit einem Quersdtnitt über 1 m2 

Eines gemauerten engen Raudi· 
kanals1 einer Poterie, ein-es.Rauch
fangaufsatzes und sonstiger 
Rauch- und Abgasrohre ein
s<hließlim <ler Einmüru:lungs
srelle für jeden Meter ....•... 
Einer Rauch- oder Abgaseinmün· 
dungsstelle, wenn nicht gleich
zeitig eine Reinigung d ... Rauch
oder Abgasrohres erfolgt, für 
jedes Stüdt .. „ ... „ .. „ „ „ . 

Von Raudizügen (Flammrohren) 
eines Dampfkessels oder einer 
Heizung für den m• Heizftädle • 
Von Rauchzügen eines Hodi
leistung>kessels mit Rauchrohr
system für Spiraleinlagen für den 
m2 Heizfläc:h-e .•......... , •.•• 

6'10 

7'10 

3·35 

3'35 

6'10 

12·25 

9 2:; 






